
Aufnahmeantrag für den Schützenverein Lavesum e.V.  

 

Datenschutz-Erklärung 

§1  
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende 
Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Handynummer, Wohnadresse und Bankverbindung. Sonstige 
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene  
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
§2  
Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten 
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG per EDV für den Verein 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.  
§3  
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen 
insbesondere die Mitgliederverwaltung. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist nicht 
zulässig. 
§4  
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten 
des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn 
Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Name und Anschrift des Mitgliedes 

Name:  Vorname:  

Straße:  Ort:  

Geb.-Datum:  Telefon:   

Ich bitte um die Mitgliedschaft im Schützenverein Lavesum e.V. ab  

Die Vereinssatzung erkenne ich hiermit an. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Schützenverein Lavesum e.V. Zahlungen von meinem Konto  

IBAN Nr.:  

Name Kreditinstitut: 
 

 

per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Schützenverein Lavesum e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. Mitglieder unter 70 Jahren 60,00€ und bei Mitgliedern über 70 Jahren 40,00€. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der per Lastschrift eingezogenen Zahlung 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 

 

Haltern am See ____________________________ Unterschrift: ____________________________ 


